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In der Fassung vom 7. August 2010 
 
 
1. Bachelorgrad 
 
Die Fakultät IV Human und Gesellschaftswissenschaften bietet das Fach Evangelische Theologie und Religi-
onspädagogik mit dem Abschluss „Bachelor of Arts (B.A.)“ an. 
 
 
2. Teilzeitstudium 
 
Ein Teilzeitstudium ist im Fach Evangelische Theologie und Religionspädagogik möglich. Der Antrag der Stu-
dierenden erfolgt gemäß der Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg vom 12.12.2007. 
 
 
3. Empfehlungen für das Studium 
 
(1) Studierende, die eine Fortführung ihres Studiums in einem Masterstudium des Faches Evangelische Theo-
logie und Religionspädagogik mit Studienziel Master of Education (Gymnasium) planen, müssen im Rahmen 
ihres Bachelorstudiums folgende besondere Voraussetzungen für einen berufsspezifischen Kompetenzerwerb 
nachweisen: Fachbezogene Lateinkenntnisse oder das Kleine Latinum und fachbezogene Griechischkenntnis-
se. Die Griechisch-Kenntnisse können in einem Sprachmodul (6 KP) während des Bachelorstudiums erworben 
werden; Sie sind für Studierende mit Studienziel Master of Education (Gymnasium) Voraussetzung für die Bele-
gung von AM 2 bzw. AM 7. Fachbezogene Lateinkenntnisse oder das Kleine Latinum sind für diese Studierende 
Voraussetzung einer Belegung von AM 3 bzw. AM 8. Über begründete Ausnahmefälle von diesen Regelungen 
entscheiden die Modulverantwortlichen für die spezifischen Module Neues Testament und Kirchengeschichte. 
 
(2) Module bilden einen Prozess des Lernens, Forschens und Lehrens ab. Die einzelnen Lehrveranstaltungen 
eines Moduls sind eng miteinander vernetzt. Die regelmäßige aktive Teilnahme an jeder Modulveranstaltung 
gewährleistet das Gelingen des Gesamtmoduls. Zur aktiven Teilnahme können gehören: Regelmäßige Anwe-
senheit und Beteiligung in den Veranstaltungen, Vor- und Nachbereitung des Lehrmaterials (z. B. Protokolle, 
Aufgaben, Vorbereitung/Lektüre von Texten) sowie, je nach Veranstaltungsform, die Übernahme von Referaten, 
Kurz- und Impulsreferaten, Präsentationen, Kurzpräsentationen o. ä. Die jeweils geltenden Kriterien aktiver Teil-
nahme werden zu Beginn der Veranstaltung in Kommunikation mit den Studierenden festgelegt. 
 
 
4. Ziele des Studiums 
 
Mit dem Studium des Faches Evangelische Theologie und Religionspädagogik werden folgende Ziele verfolgt: 
Erwerb theologischer und religionspädagogischer Kompetenz in Vorbereitung auf schulische, soziale, kulturelle 
und kirchliche Arbeitsfelder. Evangelische Theologie versteht sich als die wissenschaftlich-kritische Ausein-
andersetzung über und die methodische Auslegung von christlichen Glaubensinhalten im Dialog mit der eige-
nen und anderen Konfession und Religion sowie deren geschichtlicher Entwicklung und gegenwärtiger Verwirk-
lichung. Das Studium der evangelischen Theologie und Religionspädagogik an der Universität Oldenburg zielt 
darauf ab, einen kritischen Dialog mit den gegenwärtigen, historischen, philosophischen, sozialwissenschaftli-
chen, politischen und kulturellen Zeitströmen anzuregen. Das besondere Profil des Studiums neben dem dialo-
gischen Diskurs innerhalb der eigenen und anderer wissenschaftlicher Diskussion bildet die religionspädagogi-
sche Komponente, die eine enge theoriegeleitete Verflechtung mit Praxis, Berufs- und Arbeitsfeldern herstellt. 
 
 
5. Evangelische Theologie und Religionspädagogik als 30 KP-Fach (Basiscurriculum) 
 
(1) Mit diesem Studienabschnitt werden folgende Ziele verfolgt: Basiskompetenz in den Arbeitsfeldern Religion, 
Religionen, Theologie, Kultur und Schule. Das Basiscurriculum vermittelt Grundkompetenzen in den Methoden 
und auf dem Gebiet der fünf theologischen Disziplinen (Altes Testament (AT), Neues Testament (NT), Kirchen-
geschichte, Systematische Theologie und Religionspädagogik) in einem übergreifenden interdisziplinären Kon-
text. Daher sind schulische und außerschulische fachdidaktische Anteile in besonderer Weise im religionspäda-
gogischen Basismodul (BM 5) und schulische und außerschulische Vermittlungsfragen in den anderen Basis-
modulen integriert. 
(2) Es sind folgende Basismodule (BM) als Pflichtmodule im Umfang von 30 KP zu studieren: 
 



Modulbezeichnung Art und Menge der  
Lehrveranstaltungen

1
 

KP Art und Anzahl der Modulprüfungen  
 

BM 1  
Religion und Theologie 

1 Projekt (1 LV) 
1 VL 

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten: 
1 Klausur oder  
1 Referat oder  
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleistungen 
oder 
andere Prüfungsformen  

BM 2  
Religion, Religionen und Kultur 
(Systematische Theologie) 

1 SE/VL 
1 SE/VL  

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten: 
1 Klausur oder  
1 Referat oder  
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleistungen 
oder  
andere Prüfungsformen 

BM 3  
Die Frage nach Gott in Theologie 
und Kirche (Kirchengeschichte) 

1 SE/VL 
1 SE/VL  

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten: 
1 Klausur oder  
1 Referat oder  
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleistungen 
oder  
andere Prüfungsformen 

BM 4  
Gestalten der Bibel 
(AT oder NT) 

1 SE/VL 
1 SE/VL 

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten: 
1 Klausur oder  
1 Referat oder  
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleistungen 
oder  
andere Prüfungsformen  

BM 5  
Religion in Bildung, Kultur und 
Wissenschaft (Religionspädago-
gik) 

1 SE/VL 
1 SE/VL 

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten: 
1 Klausur oder  
1 Referat oder  
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleistungen 
oder  
andere Prüfungsformen  

Gesamt  30  
 
(3) Mindestens ein Basismodul wird mit einem Referat oder einer Hausarbeit mit Kurzvortrag abgeschlossen. 
Die Dauer einer Klausur beträgt in der Regel 90 Minuten; Ein Referat dauert 20 bis 45 Minuten und die dazuge-
hörige Ausarbeitung hat in der Regel einen Umfang von zehn Seiten; Eine Hausarbeit hat den Umfang von ma-
ximal 15 Seiten; Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt in der Regel 15 Minuten. Über begründete Aus-
nahmefälle von diesen Regelungen entscheiden die Modulverantwortlichen. 
 
 
6. Evangelische Theologie und Religionspädagogik als 60 KP-Fach (Aufbaucurriculum) 
 
(1) Mit diesem Studienabschnitt werden folgende Ziele verfolgt: Kompetenz und Dialogfähigkeit in den Arbeits-
feldern Religion, Religionen, Theologie und Kultur, lehramtsspezifische Studienrichtung Lehramt Grund-, Haupt- 
und Realschulen und je nach Schwerpunkt Lehramt Gymnasium. Das Aufbaucurriculum vertieft Grundkompe-
tenzen in den Methoden und auf dem Gebiet der fünf theologischen Disziplinen (Altes Testament, Neues Tes-
tament, Kirchengeschichte, Systematische Theologie und Religionspädagogik) und zwischen den Disziplinen. 
Schulische und außerschulische fachdidaktische Anteile werden in besonderer Weise im religionspädagogi-
schen Aufbaumodul vertieft und schulische und außerschulische Vermittlungsfragen in den anderen Aufbaumo-
dulen integriert. 
 

                                                
1 Alternative Lehrformen (z. B. Projekt) sind möglich, wenn gewährleistet ist, dass die Präsenzzeit mindestens der von zwei Lehrveranstal-

tungen entspricht. 



(2) Die Basismodule (Pflichtmodule) sind identisch mit denen des 30-KP-Fachs. Zusätzlich werden Aufbaumo-
dule im Umfang von 30 Kreditpunkten studiert. Die Aufbaumodule AM 1 bis AM 9 sollen erst nach erfolgreichem 
Abschluss des Basiscurriculums belegt werden. Studierende mit Ziel Master of Education (Gymnasium) müssen 
für AM 2 (oder AM 7) fachgebundene Griechisch-Kenntnisse, für AM 3 (oder AM 8) fachgebundene Latein-
kenntnisse oder das Kleine Latinum nachweisen. 
 

Modulbezeichnung Modul-
typ 

Art und Menge der  
Lehrveranstaltungen

2
 

KP Art und Anzahl der Modulprüfungen  

AM 1 
Bibel und Tradition (AT oder 
NT)  

Wahl-
pflicht 

1 SE/VL 
1 SE/VL 

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten: 
1 Klausur oder  
1 Referat oder  
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleis-
tungen oder  
andere Prüfungsformen  

AM 2  
Bibelwissenschaft 
(AT oder NT) 

Wahl-
pflicht/ 
Pflicht 

für 
M.Ed. 
(Gym) 

1 SE/VL 
1 SE/VL 

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten: 
1 Referat oder  
1 Hausarbeit (Exegese) mit Kurzvortrag 
oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleis-
tungen oder  
andere Prüfungsformen 

AM 3  
Kirchengeschichte 

Wahl-
pflicht 

1 SE/VL 
1 SE/VL 

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten:  
1 Klausur oder  
1 Referat oder  
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleis-
tungen oder  
andere Prüfungsformen 

AM 4  
Systematische Theologie 
 

Wahl-
pflicht 

1 SE/VL 
1 SE/VL 

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten: 
1 Klausur oder  
1 Referat oder  
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleis-
tungen oder  
andere Prüfungsformen 

AM 5  
Religiöse Sozialisation und 
Fachdidaktik (Religionspäda-
gogik) 

Wahl-
pflicht/ 
Pflicht 

für 
M.Ed. 
(Gym) 

1 SE/VL 
1 SE/VL 

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten:  
1 Klausur oder  
1 Referat oder  
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleis-
tungen oder  
andere Prüfungsformen 

AM 6  
Themen des Alten Testa-
ments 
 

Wahl-
pflicht 

1 SE/VL 
1 SE/VL 

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten: 
1 Klausur oder  
1 Referat oder  
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleis-
tungen oder  
andere Prüfungsformen 

 
AM 7  
Themen des Neuen Testa-
ments  
 

Wahl-
pflicht 

1 SE/VL 
1 SE/VL 

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten: 
1 Klausur oder  
1 Referat oder  
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleis-

                                                
2 Alternative Lehrformen (z. B. Projekt) sind möglich, wenn gewährleistet ist, dass die Präsenzzeit mindestens der von zwei Lehrveranstal-

tungen entspricht. 



tungen oder  
andere Prüfungsformen 

AM 8  
Themen der historischen 
Theologie 
 

Wahl-
pflicht 

1 SE/VL 
1 SE/VL 

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten: 
1 Klausur oder  
1 Referat oder  
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleis-
tungen oder  
andere Prüfungsformen 

AM 9  
Grundlagen der Theologie 
 

Wahl-
pflicht 

1 SE/VL 
1 SE/VL 

6 1 Prüfung aus den Prüfungsarten: 
1 Klausur oder  
1 Referat oder  
1 Hausarbeit mit Kurzvortrag oder  
1 mündliche Prüfung oder  
1 Portfolio mit max. 5 kleineren Teilleis-
tungen oder  
andere Prüfungsformen  

Gesamt   30  
 
(3) Fachdidaktik wird in BM 5, AM 5 und PB 74 vermittelt. Studierende, die den Master of Education (Grund- 
und Hauptschule) und den Master of Education (Realschule) anstreben, absolvieren das Modul AM 5 als lehr-
amtsspezifisches Mastermodul AM 5ma im Masterstudiengang. 
 
(4) Studierende müssen mindestens zwei Wahlpflichtmodule aus AM 1 bis AM 4 wählen; Ferner können aus 
diesen bis zu zwei Module durch die Module AM 6 bis AM 9 ersetzt werden: Die Module AM 6 bzw. AM 7 kön-
nen die übergreifenden biblisch-theologischen (AT/NT) Module AM 1 bzw. AM 2 ersetzen; AM 8 das AM 3 und 
AM 9 das AM 4. 
 
(5) Mindestens ein Aufbaumodul wird mit einem Referat oder einer Hausarbeit mit Kurzvortrag abgeschlossen. 
Die Dauer einer Klausur beträgt in der Regel 90 Minuten; Ein Referat dauert 20 bis 45 Minuten und die dazuge-
hörige Ausarbeitung hat in der Regel einen Umfang von zehn Seiten; Eine Hausarbeit hat den Umfang von ma-
ximal 15 Seiten; Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt in der Regel 15 Minuten. Über begründete Aus-
nahmefälle von diesen Regelungen entscheiden die Modulverantwortlichen. 
 
 
7. Bachelorarbeit im Fach Evangelische Theologie und Religionspädagogik  
 
Die fachwissenschaftliche Bachelorarbeit umfasst 12 KP; die begleitende Lehrveranstaltung 3 KP. 
 
 
 
 
 
 
 
 


